
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/7/31 2002/16/0155
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.07.2002

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §114;

VwRallg;

Rechtssatz

Der ungeschriebene, auch im ö8entliche Recht zu beachtende Grundsatz von Treu und Glaube bedeutet nämlich, dass

jeder, der am Rechtsleben teilnimmt, zu seinem Wort und seinem Verhalten zu stehen hat und sich nicht ohne triftigen

Grund in Widerspruch zu dem setzen darf, was er früher vertreten hat und worauf andere vertraut haben. Daraus

folgt, dass ein Gesetz bzw die Änderung eines Gesetzes nicht an diesem Grundsatz gemessen werden kann, weil ein

allgemeiner Anspruch auf die Beständigkeit der Gesetzeslage nicht besteht.
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